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gebeutst, wenn oueb die reiebeu Bupfeil^ger in Tkrgbuua- 
Nuudeu, die in ulten leiten so berübmt wureu, für 
kur-e ^eit in nur guu? geringem Nüsse von einer Brivut- 
gesellselmft betrieben wurden, die ^edoeb das Bnterneb- 
nion 3U8 Nangel nn lxnpitnl ebenfalls nieder aufbeben 
musste. ^wiseben der türkiseben Begiorung und der 
Bank von Bol,8t3.ntinope1 8o11 dagegen ein Vertrug ?u 
8tande gekommen 8ein, naeb welebem letztere einen 
Agenten naeb ^rgbana-Naaden sandte, der von den 
sebon geförderten birken Besitz nabm, 80 dass der Berg­
werksbetrieb wabrsebeinlieb binnen Ixurrem wieder ge­
öffnet wird und 80 für das uniliegende Bebiet eine Br- 
werbs^uelle bildet.

Ueber die ^ollbebandlung 
der genäbten (Gegenstände und 8tiokerei6n 

und der Bamenmäntel in Italien.
Nit Oireularverordnung vorn 7. Den. 1888 bat das 

inta1ieni86b6 Binan/ministsrium auf Orund de8 Butaob- 
ten8 des „Oollegio dei periti" einige OrundsäBe für die 
^ollliebandlung obengenannter Begenstände verlsutbart; 
u. -:w. wie folgt:

Bewebe und Begenständo, genäbte, gestiebte: 
Bas 8oblagwort des IVaarenver^eiebnisses ruirn Zollta­
rife „Bewebe aller ^krt, auf welebe ^ er^ierungen, Blu­
men, ^eiebnungen ete., aueb au8 dem86lben 8totr auf­
getragen oder aufgeuäbt sind", mit dem Bindern auf 
die Barifpost „Bewebe, gestiebte, je naeli BesebaBen- 
beit" i8t von einigen Zollämtern irrig dabin au8gelegt 
worden, da88 8ie infolge des Binweises auf eine be- 
8timmte Barifpost 8iob niebt mebr damit 2U besoliäfti- 
gen bättsn, ob die Verzierungen, Verbrämungen, oder 
l^eiebnungen au8 einem dem 2olle naeb böber belegten 
Bewebe begeben. Bine 8olobe Interpretation 8tebt 
niebt im Binklange mit den Bestimmungen ds8 Barifes, 
welebe besagen, das „genäbte deg6N8tände den 2oll 
naeb dem böebstbelegten textilen Bestandtboile derselben 
2u entriobten baben." Bs wird daber 2ur Vermeidung 
einer ungleiebmässigen ^ollbebandlung Kundgamaebt, da88 
die in Brage kommenden (lewebe und die be^üglieben 
genäbten (Gegenstände nur dann unter die geliebten 
6lewebe, naeb Besebatfenbeit des bestiekten 8tolfe8, ein- 
xureiben 8ind, wenn da8 Bewebe, au8 welebem die Ver­
zierung oder 2eiebnung be8tebt, einem geringeren 2oll- 
8at2 unterliegt al8 da8 Bewobe, auf das 68 aufgetragen 
ist, wo?:u stets uoeb der AolBuseblag für die Bestiekung 
binriukommt. IVenn dagegen die Verzierungen oder 
^eiebnungen aus einem Oewebe bestellen, welebes einem 
böberen 2olle unterliegt, als das bestiekte BewebeH 80 
baben die in dem oben angefübrten 8eblagworte des 
IVaarenver^eiebnisses genannten Bewebe und die be^üg- 
lieben genäbten degenstäude den 2oll naeb dem böebst- 
besteuertem (lewebe im 8inne der Bestimmungen des 
Barifes 2u entriebten.

8o ist 2. L. ein Bleidungsstüek aus Bammgarnge- 
webe in geringerem Bewiebte als 200Ig per (Quadrat­
meter, mit Verbrämungen, die aus einem deileebt oder 
einer Bassementerie von IVolle bestellen und dureb 
Bläbarbeit daran befestigt sind, als „^Vollgowebe mit 
Blattstiebstiekerei ete. in genäbten degenständen" su 
bebandeln, weil die wollene Bassementerie einem nie­
drigeren ^oll (220 Bire per Neter-Oentner) unterliegt, 
als das (lewebe. auf welebem sie mit Blattstiebstiekerei 
befestigt ist (550 Bire)..

Xo11-k0litl86litz8.
In der Handelskammer /u Nanebester ist ein Bm- 

seliwung /u dunsten der 8ebut?:po1itik bervorgetroteu. 
^.uf Antrag eines Nitgliedes, Nr. Hilbert, nabm die

Bammer mit grosser Nelirbeit folgende Erklärung an:
„Bis Lamme- liäh «labn-, dass alle Vcrbraucbsartikcl, wclcbs 

ilii-6iu 1<V686ii oäsr llirer ^.i-t nael» äsnsu glsioliea, die vir 86ll>8t 
liervoiliringsu, und vvelolik auk dsn lVläi-lLlsn ds8 Veikliiigtvn Lö- 
iiigi-6l6li8 2uni Vorlrauss g63t.e11l werdee, mit Zöllen belastet werden 
INÜ886N, in gleieüeni Beträge der Ilnlmgten, init denen sie naeli 
Verüältniss und Oertlielilreit dellastet sein würden, wenn sie inner- 
liald des Vereinigten Lönigreielis einengt oder hergestellt wären."

2ur Begründung seines Antrages ^vies Nr. Nibbert 
öablenmässig naeb, dass Bnglands ^kusfubr wäbrend des 
d^abres 1387, verglieben mit der ^.ustubr Beutseblands, 
Italiens, der Vereinigten 8taaten, Brankreiebs, Hollands 
und Belgiens, um 3 888 081 Bfund 8terbng ^urüekge- 
bliebon sei und betonte namentlieb das seit 1880 unun- 
terbroebene ^kntvaebsen der deutseben Vusfubr, als 
dessen Ilrsaebe er den Bebergang der deutseben IVirtb- 
sebaftspolitik 2um 8^stem des 8ebut268 der nationalen 
Arbeit berieiebnete. Obne die T^nnabme der britiseben 
Tkusfubr naeb den eigenen Oolonien im Betrage von 
23^2 Nillionen, >vürde naeb Nr. Bibbert die englisebe 
^kusfubr naeb den übrigen ^Voltländern um 10846482 Bfd. 
8terl. 2urüekgegangon sein. Line ^.bsebrift der Erklä­
rung ist an Bord 8absbur^ und den 8ebaBkan2ler üöer- 
tragen w orden.

Breibandei und 8ebut22oll in Australien.
In freibändleriseben Blättern tvar .jüngst 2U lesen, 

dass die Bolonie Veu-8üd-^Va1e8, belebe am Breiban­
dei festbält, einen ausserordentlieb grossen >virtbsebaft- 
lieben ^ufsebvung gewonnen bat, ^väbrond die übrigen 
Bolonien Vustraliens, tvelebe das 8ebutWo1l8^8tem ange­
nommen baben, keinen so grossen ^-uiseb^vung erken­
nen liessen. Obsebon selbst in freiliändleriseben Brei­
sen boutrmtage niebt mebr die Neinung aufreebt erbal- 
ten wird, dass nur ein freibändleriseber 8taat wirtb- 
sebaftlieb godeiben kann und dass ein sebut^öllneriseber 
8taat M Brunde geben muss, so konnte doeb ^enes 
Nebeneinanderstellen des freibändleriseben Beu-8üd-V7g,- 
les und sobut^/öllneriseben Bolonien Australiens Bern- 
stebenden einigermassen auifallend ersobeinen. Bas frei- 
bändlerisebe Beu-8üd-V7ales erklärt sieb indessen neben 
den übrigen sebut^öllneriseben Bolonialstaaten sebr 
einfaeb dadureb, dass Beu-8üd-V7a1e8 für dieselben 2um 
grösseren Bbeil der Bandolsvermittler ist und einen 
sobwungbaften Binfubrbandel niebt nur für den eigenen 
Verbraueb, sondern aueb für die Wisderausfubr der 
benaebbarten Bleinstaaten betreibt.

Vvrsdüeäentzs.
Olk Wksklltliolistkn öoäiogungkii äss ueusil äoutsoli- 

türlrisolion Banüslsvertragss, 
welolikr UÄoli ialirolLugsil VerliLnälangou rmm Vdsolilassk gelaugt 
ist, siucl uaoli Viigad« üer „k'raulrf. 2tg." clie solgeuüsu:

Die Ltaatsaugehöi-igku üsr beiden Xationeu geuiesseu in den 
beiden betreKenden Bändern in Be^ng aus Handel, Industrie und 
Lebilssabrt alle Reebte und Brivilegien, die der rneistbegünstigten 
Xation gewährt worden sind oder später noob gewährt werden. 
Der Bxportsoll in der Bürlrei dark 1 Broo. des Werthes der Vaare 
niebt übersteigen; was den Import betrüb, so gilt datür der nied­
rigste Barissats, der mit einer der Orossmäebts in dem Lpeeialta- 
riss sestgestellt worden ist und daher aueb beineskalls mebr, als 
derjenige, weleber in dem mit Deutschland abgeschlossenen Barde 
angegeben wurde (im Durchschnitt etwa 15 Droc. gegen die bisher 
üblichen 8 l?roc.). Vur was 5Veir> und Lpiritrs anbelangt, behält 
der 8ultan sieb das lteebt vor, die 8ätse in dem Masse su erhöben, 
als Xaebsteuern daraus im Bande selbst eingekübrt werden sollten. 
Die Zollgebühren, die bisher in 8ilber su sablen waren, sind in 
2ulrunst in Oold su entrichten oder in anderen Nünsen sum 6lold- 
wertbe. Die Vrtibel lrönnen sowohl durch deutsche, als durch 
türkische 8cbi6e von dem einen Bande 2um andern gebracht werden, 
ohne dass die sremden 8cbiüe mehr Abgaben ?u entrichten hätten, 
als die einheimischen, Transitgüter werden von beiden Bbeilen


